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UNSER ANGEBOT

Langjährige Erfahrung in der Photovoltaikbranche:
von der Modultechnologie bis zur Projektierung.
Umsetzung mit bewährtem Team mit Fokus auf Qualität.

Überzeugendes Produkt und Konzept:
Markterprobt, wirtschaftlich, wissenschaftlich begleitet.



FLÄCHENKONKURRENZ ADE

Ca.90% der Fläche kann weiter landwirtschaftlich genutzt werden;
 Wasserhaushalt unverändert
 Geringe Veränderung der Sonneneinstrahlung (ca. 10 – 15% der Jahresenergiemenge)
Positiver Einfluss auf ökologische Wertigkeit und Erträge durch Reduktion von Bodenaustrocknung:
 Teilverschattung
 Windschutz



MEHRERTRÄGE IM ACKERBAU

Aufgrund der Ost – West – Ausrichtung der bifazialen Module 
wird vorwiegend morgends und abends Energie erzeugt, die zu 
höheren Preisen verkauft werden kann.

Verschiedenste Forschungsszenarien zeigen, dass etliche 
Pflanzen von der Synergie mit vertikaler Agri – PV profitieren.



MEHRWERT BEI DER VIEHHALTUNG (1)



MEHRWERT BEI DER VIEHHALTUNG (2)



MEHRWERT ALS PRODUKTIVER ZAUN

Egal von welcher Perspektive 
betrachtet:
Dieser Zaun bringt mehr als 
nur einen ästhetischen 
Sichtschutz!



WARUM EIN SOLARZAUN?

 Sie möchten ohnehin gerade einen Zaun erneuern oder errichten.
 Das Dach ist bereits belegt z.B. mit Solarthermie oder PV – Sie möchten aber noch weniger 

Strom aus dem Netz beziehen um Ihren Autarkiegrad zu erhöhen.
 Ihr bereits installierter Wechselrichter und/oder Speicher haben noch Kapazität (Synergien).
 Sie leben in einer schneereichen Gegend.
 Ihnen gefällt die Ästhetik des bifacialen PV – Moduls. Glas und Technik in Kombination mit der 

Natur in Ihrem Garten.
 Sie denken nachhaltig: jetzt eine grössere Investition, von der Sie dann Jahrzehnte profitieren.



KUNDENBEISPIEL (RICHTWERTE)
(Planung, Genehmigung, Anmeldung, Material inkl. Wechselrichter und Kabelwegen sowie Elektrik, Projektumsetzung)



Kontakt: Annegret Lewak Im Wingert 12 53909 Zülpich Mobil: 0151 4210706 a.lewak@lewak.de



BACK - UP



HEUERNTE AGRI – PV PARK D. ERTRAGSVERHALTEN



HEUERNTE 2022



SOMMERGERSTE 2020



WEIZEN UND LINSEN 2022

Bildquelle:Totalenergies, sas de Bel-Air, Jean-PhilippDelacre, Channay



ERBSEN



KARTOFFEL UND WINTERWEIZEN

Bildquelle:Source: Wien Energie/Christian Hofer



BIODIVERSITÄT (TAGFALTER) 2016 - 2021



SOZIALE AKZEPTANZ
DURCH LANDSCHAFTSINTEGRATION



AUFBAU ENTLANG VON VERKEHRSWEGEN



KOMMUNALE EINRICHTUNGEN
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Öffentliches Baurecht und Agri-PV
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Ba
uG

B BauGB § 30 Abs. 1 & 2 

(Abs. 1) Herkömmlicher Bebauungsplan

(Abs . 2) Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan

Abs. 1 (9) Außenbereichsprivilegierung 
für besondere Solaranlagen

Die Ausnahme
- Räumlich funktionaler 

Zusammenhang mit landw. Betrieb
- Bis 2,5 ha Grundfläche

Die Regel
B-Plan = Prozess über 1-2 a 
=> Kosten + Stakeholdermanagement
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Einordnung des Solarzauns: Bauplanungsrecht
Solarzaun & Lage im unbeplanten Außenbereich

Bauliche Anlagen im Außenbereich sind per se zunächst unzulässig und auf die Ausnahmen des §35 BauGB beschränkt.

Beispiel: Ausführung landwirtschaftlicher Einfriedungen im räumlichen Zusammenhang mit einem nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB zulässigen 
landwirtschaftlichen Betrieb. Hier kann weiter differenziert werden zwischen

a. einer direkten Unterordnung des Solarzauns als Teil der landwirtschaftlichen Betriebsstätte, sofern der Zaun in direkter Nähe und im
direkten funktionalen Zusammenhang mit Hof- und Wirtschaftsgebäuden steht und

b. einer dem Betrieb dienenden Funktion, die eine „eigenständige“ Zulässigkeit nach §35 Abs. 1 Nr. 1 begründet.
(Energieversorgung oder betriebsnotwendige Einfriedung)

Zu beachten ist jedoch, dass an die Zulässigkeit von Bebauung im Außenbereich von Gesetzgeber und Rechtsprechung tendenziell hohe 
Anforderungen gestellt werden. Art und Gestaltung einer baulichen Anlage dürfen also nicht über das für den privilegierten Zweck notwendige 
Maß hinausgehen.
So wäre z.B. ein ausgedehnter Solarzaun, der weit in die freie Flur hineinragt und lediglich eine Funktionalität eines einfachen (sehr viel weniger 
wahrnehmbaren) Elektrozauns übernimmt, wohl nicht zulässig.

Bei nichtlandwirtschaftlichen Ansiedlungen im Außenbereich kann eine analoge Betrachtung nach Unterfall a. erfolgen. Dies dürfte z.B. bei 
Einfriedungen der Fall sein, die dem Schutz bzw. der Abgrenzung von Einrichtungen bspw. der öffentlichen Versorgung dienen (§35 Abs. 1 Nr. 3 
BauGB).

Bauplanungsrechtlich unzulässig sind hingegen Solarzäune, die im Außenbereich ohne Zusammenhang mit einer zulässigerweise errichteten 
baulichen Anlage aufgestellt werden, ohne einem erkennbaren Zweck neben der Stromproduktion zu dienen.
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Agri-PV auf kommunaler Ebene – Beispiel NI Nordkehdingen
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 Beschluss der Samtgemeinde 
vom 30.06.2023

 Konventionelle Solarparks 
sind auf 70 Hektar begrenzt

 Sowie auf Flächen mit unter 
50 Bodenpunkten


